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Vorwort zur 4.Auflage

Meine tägliche Praxis zeigt mir immer wieder, wie wichtig ein gut strukturiertes Fachbuch ist.
Im Zuge der kompletten Überarbeitung habe ich Randnummern eingefügt, um eine bessere
Übersichtlichkeit herzustellen und ein schnelleres Auffinden bestimmter Themen zu ermögli-
chen. Wesentliche neue Themen sind die Abwicklung eines Bauträgervertrages, die Annahme
des Testamentsvollstreckeramtes, die Abwicklung des Kaufvertrages nach Ausübung eines Vor-
kaufsrechts und die Ersetzung einer Urschrift. Zudem sind erneut Anpassungen in der Auflis-
tung der landesrechtlichen Vorkaufsrechte erfolgt. Unverändert sind alle Themengebiete in al-
phabetischer Reihenfolge wiedergegeben. Die Musterformulare sind wie gewohnt zusammenge-
fasst.

Ich danke Frau Schare für die hilfreiche Unterstützung und die gute Zusammenarbeit bei der
Übergabe des Buches. Zudem danke ich meinem Mann für seine Unterstützung, meiner zauber-
haften Tochter für ihre Geduld sowie Herrn Notariatsoberrat a.D. Werner Tiedtke und der Notar-
fachwirtin Nicole Kasmann.

Morsbach, im November 2018 Pranvera Ziba-Ali

Der Deutsche Notarverlag dankt Frau Claudia Schare, welche das Werk ersonnen und erfolg-
reich über drei Auflagen betreut und weiterentwickelt hat. Zur nunmehr vorliegenden 4.Auf-
lage hat Frau Schare die Bearbeitung an Frau Pranvera Ziba-Ali übergeben. Der Verlag dankt
Frau Schare für die erfolgreiche Zusammenarbeit hinsichtlich der ersten drei Auflagen.

Bonn, im November 2018 Der Deutsche Notarverlag
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Musterverzeichnis
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Bearbeitungsblätter: s. Anhänge am Ende

Erbschein
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liche Erben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
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A.

I. Ablieferung von erbfolgerelevanten Urkunden

→ Anzeige- und Mitteilungspflichten (durch Ablieferung): Nachlassgericht, Teil A Rdn 62

→ Ehevertrag, Teil E Rdn 9, 14

→ Erbvertrag, Teil E Rdn 82, 89, 93, 115

→ Erbverzicht, Teil E Rdn 119

→ Testament T, Rdn 19, 28

→ Testamentseröffnung, Teil T Rdn 29

II. Abschrift

→ Urschrift, Ausfertigung, Abschrift, Teil U Rdn 56

III. Abtretung

■ einer Eigentümergrundschuld

→ Grundpfandrechte, Teil G Rdn 130

■ von GmbH- oder Gesellschaftsanteilen

→ Gesellschaften mit Handelsregisterbezug, Teil G Rdn 84 ff.

■ von Grundschulden

→ Vollstreckbare Ausfertigung: Klauselumschreibung, Teil V Rdn 90 ff.

IV. Adoption

→ Annahme als Kind, Teil A Rdn 34 ff.

V. Aktiengesellschaft

→ Gesellschaften mit Handelsregisterbezug, Teil G Rdn 60, 73

VI. Änderung eines Kaufvertrages
Übersicht:

1. Allgemeines
2. Anzeige- und Mitteilungspflichten

a) Finanzamt – Grunderwerbsteuerstelle –
b) Gutachterausschuss

3. Genehmigungen
4. Vorkaufsrechte
5. Auflassungs-/Eigentumsübertragungsvormerkung
6. Fälligstellung des Kaufpreises
7. Vermerke auf/in Urschriften, Urkundenrolle

VI. Änderung eines Kaufvertrages
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1. Allgemeines

Gelegentlich werden während der Abwicklung eines Kaufvertrages einzelne Vertrags-
bestimmungen von den Beteiligten geändert, z.B. hinsichtlich

■ des Umfangs des Kaufobjekts (z.B. aufgrund Abweichung von der ursprünglich an-
gestrebten Grenzziehung im Zuge der Vermessung einer verkauften Teilfläche),

■ der Kaufpreishöhe (z.B. Herabsetzung des Kaufpreises wegen eines Mangels),

■ der nunmehr gewünschten dinglichen Übernahme eines Grundpfandrechts zu Fi-
nanzierungszwecken des Käufers,

■ des Zahlungszeitpunkts.

Die Änderung ist grundsätzlich form- bzw. beurkundungsbedürftig (Palandt/Grüne-
berg, § 311b, Rn 41 (formfreie Ausnahmen siehe Rn 42 ff.)).

2. Anzeige- und Mitteilungspflichten

a) Finanzamt – Grunderwerbsteuerstelle –

Jede beurkundete Änderung ist anzuzeigen.

Wird der Kaufpreis herabgesetzt, erfolgt die Anzeige unter Hinweis auf den in der Ur-
kunde üblicherweise enthaltenen Antrag des Erwerbers auf Änderung der Steuerfest-
setzung gem. § 16Abs. 3 GrEStG. Ist die Grunderwerbsteuer im Zeitpunkt der Ver-
tragsänderung bereits gezahlt, sollte auch ein Konto des Erwerbers im Hinblick auf die
zu erstattende Grunderwerbsteuer angegeben werden.

b) Gutachterausschuss

Eine Vertragsänderung ist nur dann anzuzeigen, wenn der Umfang des Kaufobjekts
oder die Kaufpreishöhe betroffen ist.

3. Genehmigungen

Wird eine Urkunde geändert, so ist auch für die Änderungsurkunde zu prüfen, ob er-
neut eine Genehmigung erforderlich ist. Hierbei ist zu unterscheiden, ob die Änderung
für die Genehmigungspflicht von Bedeutung ist – (nur) dann erneute Genehmigung –
oder nicht (vgl. DNotI-Report 4/1997, S. 45 ff.).

4. Vorkaufsrechte

Bei einer wesentlichen Änderung des Vertrages ist eine erneute Mitteilung hierüber an
den Vorkaufsberechtigten vorzunehmen. Ist im Vorfeld ein (behördliches) Negativ-
zeugnis – also eine Bescheinigung, dass ein Vorkaufsrecht für diesen Vorkaufsfall
nicht besteht – erteilt worden, kann auf die erneute Mitteilung verzichtet werden (vgl.
DNotI-Report 4/1997, S. 45 ff.).

VI. Änderung eines Kaufvertrages
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5. Auflassungs-/Eigentumsübertragungsvormerkung

Ist der Umfang des Kaufobjekts verändert worden, ist der i.d.R. in der Änderungs-
urkunde vorgesehene Antrag auf Ergänzung der Vormerkung (in Bezug auf die geän-
derte Teilfläche nach Maßgabe des der Änderungsurkunde beigefügten Lageplans)
beim Grundbuchamt zu stellen.

6. Fälligstellung des Kaufpreises

Sind erneut Genehmigungen und/oder Erklärungen zu Vorkaufsrechten und/oder die
Eintragung der Ergänzung bei der Vormerkung erforderlich, wird das Vorliegen der
Unterlagen bzw. die Eintragung üblicherweise zur Fälligkeitsvoraussetzung bestimmt.

7. Vermerke auf/in Urschriften, Urkundenrolle

Auf der in der Urkundensammlung verwahrten Urschrift des Kaufvertrages ist gem.
§ 18 Abs. 2 i.V.m. § 8 Abs. 6 bzw. 7 (je nach Bundesland) DONot ein Vermerk über die
Änderung anzubringen, wenn die Änderungsurkunde nicht mit der Haupturkunde ver-
bunden wird.

In der Urkundenrolle ist gem. § 8 Abs. 6 bzw. 7 (je nach Bundesland) DONot ein
wechselseitiger Hinweis auf die Nr. der jeweils anderen Urkunde anzubringen. Wird
die Änderungsurkunde bei der Haupturkunde verwahrt, ist in der Urkundenrolle bei
der späteren Urkunde auf die frühere zu verweisen, z.B. mit den Worten „Verwahrt bei
Nr. . . .“.

VII. Änderung einer Teilungserklärung

→ Wohnungseigentum: Begründung, Änderungen, Teil W Rdn 13 ff.

VIII. Änderung eines Übergabe-, Überlassungs-,
Übertragungsvertrages

→ Aufhebung/Teilaufhebung (=Änderung) von Verträgen, Teil A Rdn 100 ff.

IX. Anderkonten

→ Notaranderkonten, Teil N Rdn 8 ff.

X. Anerkennung der Mutterschaft

→ Mutterschaftsanerkennung, Teil M Rdn 4 f.

XI. Anerkennung der Vaterschaft

→ Vaterschaftsanerkennung, Teil V Rdn 1 f.

XI. Anerkennung der Vaterschaft
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XII. Angebot und Annahme

Übersicht:

1. Allgemeines

2. Anzeige- und Mitteilungspflichten

a) Grundeigentum

b) GmbH-Geschäftsanteile

3. Genehmigungen/Vorkaufsrechte

4. Auflassungsvormerkung

5. Besonderheiten

a) Ausfertigung für den Angebotsempfänger

b) Abwicklung bei Beurkundung von Angebot und Annahme durch verschiedene Notare

1. Allgemeines

Gelegentlich werden bei einem Kaufvertrag über Grundeigentum oder GmbH-Ge-
schäftsanteile Angebot und Annahme getrennt beurkundet, wobei das Angebot sowohl
vom Verkäufer als auch vom Käufer abgegeben werden kann.

2. Anzeige- und Mitteilungspflichten

a) Grundeigentum

■ Finanzamt

Die Anzeige- und Mitteilungspflichten gegenüber dem

Finanzamt – Grunderwerbsteuerstelle –,

→Anzeige- und Mitteilungspflichten: Finanzamt, Teil A Rdn 50

→Anzeige- und Mitteilungspflichten: Finanzamt, Anlage 6, Teil A Rdn 56,

→Veräußerungsanzeige, Teil V Rdn 3 ff.

sind bereits nach Beurkundung des Angebots zu erfüllen. Nach Beurkundung

der Annahme ist wiederum eine Anzeige vorzunehmen, und zwar dann durch den
Notar, der die Annahme beurkundet.

Das – spätere – Vorliegen von etwa zur Rechtswirksamkeit des Vertrages erforderli-
chen Genehmigungen ist dem Finanzamt von demjenigen Notar mitzuteilen, der
das Urkundsgeschäft abwickelt.

■ Gutachterausschuss

Die Anzeige- und Mitteilungspflichten gegenüber dem

Gutachterausschuss (Kaufpreissammlung),

→Anzeige- und Mitteilungspflichten: Gutachterausschuss, Teil A Rdn 58

sind ebenfalls bereits nach Beurkundung des Angebots zu erfüllen; auch die (spä-
tere) Annahme ist anzuzeigen, und zwar dann durch den die Annahme beurkun-
denden Notar.
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b) GmbH-Geschäftsanteile

■ Finanzamt

Die Anzeige- und Mitteilungspflichten gegenüber dem

Finanzamt – Körperschaftsteuerstelle –,

→Anzeige- und Mitteilungspflichten: Finanzamt, Teil A Rdn 48

→Anzeige- und Mitteilungspflichten: Finanzamt, Anlage 2, Teil A Rdn 52

sind erst nach Beurkundung der Annahme zu erfüllen; zuständig ist der die An-
nahme beurkundende Notar, es sei denn, in der Angebotsurkunde sind abweichende
Regelungen hierzu getroffen.

■ Handelsregister (Gesellschafterliste)

Unverzüglich nach Kenntnis des Wirksamwerdens der Veräußerung/Abtretung
(dies kann bereits nach Beurkundung der Annahme oder aber erst nach Ein-

tritt von Bedingungen/Vorliegen etwa erforderlicher Genehmigungen von Mit-

gesellschaftern der Fall sein) ist vom Notar die Liste der Gesellschafter zu unter-
zeichnen, mit seiner Bescheinigung zu versehen und zum Handelsregister einzurei-
chen. Der Gesellschaft ist eine einfache Abschrift der Gesellschafterliste zu
übersenden, →Gesellschaften mit Handelsregisterbezug, Teil G Rdn 89.

Angebot und Annahme sind keinesfalls der Liste beizufügen.

Zuständig ist. der die Annahme beurkundende Notar (vgl. Schmidt, RNotZ 4/2011,
S. 148 ff.; a.A. z.B. Wälzholz, MittBayNot 2008, S. 425 ff., 435).

3. Genehmigungen/Vorkaufsrechte

Etwa erforderliche Genehmigungen und/oder Erklärungen zu Vorkaufsrechten werden
erst nach Beurkundung der Annahme eingeholt.

4. Auflassungsvormerkung

Bei Abgabe des Angebots durch den Verkäufer im Rahmen eines Kaufvertrages
über Grundeigentum könnte der Antrag auf Eintragung der Vormerkung alsbald beim
Grundbuchamt gestellt werden, und zwar selbst vor Beurkundung der Annahmeerklä-
rung – was jedoch für den Fall von deren Versagung untunlich ist.

Gibt der Käufer das Angebot ab, kann mangels Bewilligung des Verkäufers der An-
trag erst nach Annahme des Angebots gestellt werden.

Vgl. – sinngemäß – auch die entsprechende Problematik bei vollmachtloser Vertretung
der Parteien:

→ Kaufvertrag Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte, Teil K Rdn 22.
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5. Besonderheiten

a) Ausfertigung für den Angebotsempfänger

Das Angebot wird erst wirksam, wenn es dem Angebotsempfänger in Ausfertigung

zugegangen ist (vgl. Palandt/Ellenberger, § 130 Rn 10). Nur nach wirksamem Zugang
einer Ausfertigung ist die wirksame Annahme des Angebots und damit das Zustande-
kommen eines Vertrages möglich.

Ausnahme:

Verzichtsvertrag in Angebot und Annahme hinsichtlich des Zugangs einer Ausfer-
tigung (vgl. KB/Basty, § 32 Rn 385, 386 M, 387 M), da es sich bei einem formgebun-
denen Angebot um eine verkörperte Willenserklärung handelt, dürfte der Zugang min-
destens einer einfachen – ggf. per Telefax übersandten – Abschrift unerlässlich blei-
ben.

Dagegen begründet die – eher seltene – Anwesenheit des Angebotsempfängers bei

Beurkundung des Angebots keine Ausnahme, wenn auch in Anbetracht des Verlesens
der Urkunde durch den Notar an die Mündlichkeit eines Angebotes unter Anwesenden
zu denken wäre. Indessen erfordert der strikte Formzwang des § 128 BGB, dass die
Angebotserklärung in Beurkundungsform niedergelegt, d.h. verkörpert wird und erst
dadurch die Qualität eines „fertigen“, d.h. zur Annahme geeigneten Angebots erhält.
Da die Wirksamkeit eines solchen Angebots, s.o., jedoch nur durch Zugang einer Aus-
fertigung herbeigeführt werden kann, wird dieser Status im hier diskutierten Fall je-
denfalls dann frühestens mit Entgegennahme einer Angebotsausfertigung durch den
anwesenden Angebotsempfänger, und sei es an Ort und Stelle, erreicht werden kön-
nen; dies jedenfalls dann, wenn sich die Parteien nicht auch in diesem Fall, s.o. auf
den Zugang einer bloßen – beglaubigten oder einfachen – Abschrift des Angebots ver-
ständigt haben. (Zum Unterschied von verbindlicher Formgebundenheit der Willens-
erklärung und abdingbarer Zugangsform als Wirksamkeitsvoraussetzung vgl. BGH
Urt. v. 7.6.1995, Az: VIII ZR 125/94.)

b) Abwicklung bei Beurkundung von Angebot und Annahme durch

verschiedene Notare

Nach Beurkundung des Angebots sollte der für die Beurkundung der Annahme aus-
gewählte Notar erfragt werden, so dass diesem zur Vorbereitung der Annahmeerklä-
rung eine einfache Abschrift des Angebots zugeleitet werden kann.

Ist in der Angebotsurkunde bestimmt, dass der das Angebot beurkundende Notar

die Abwicklung des Vertrages vornehmen soll (Einholung von Genehmigungen und
Erklärungen zu Vorkaufsrechten, bei Grundstücksgeschäften außerdem der darüber hi-
nausgehende Vollzug), sollte der „Annahmenotar“ um Übersendung der im Einzelnen
aufzuführenden Ausfertigungen/Abschriften gebeten werden (z.B. beglaubigte Ab-
schrift mit Auflassung, auszugsweise beglaubigte Abschrift ohne Auflassung – jeweils
zur Vorlage beim Grundbuchamt –; einfache Abschrift zur Vorlage beim Verwalter
pp.), s. nachfolgendes Muster MA 1; der Annahmenotar kann für seine Antwort das
nachfolgende Muster MA 2 verwenden.
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Ist in der Angebotsurkunde bestimmt, dass der die Annahme beurkundende Notar

die Abwicklung des Vertrages durchführen soll, sind diesem außer einer einfachen
Abschrift für seine Akte auch die für die Abwicklung erforderlichen Ausfertigungen/
Abschriften zuzuleiten. Ungeachtet dessen, dass jeder Notar bei einem Grundstücks-

kaufvertrag für die von ihm vorgenommene Beurkundung selbstverständlich anzeige-
pflichtig ist (s. Rdn 20), sollte ein klarstellender Hinweis erfolgen, dass den Anzeige-
und Mitteilungspflichten gegenüber dem Finanzamt und Gutachterausschuss mit glei-
cher Post genügen würde. Dabei sollte zum aktenmäßigen Abschluss des Angebotsvor-
gangs um Übersendung einer Ablichtung der Annahmeerklärung gebeten werden. Bei
einem Kaufvertrag über GmbH-Geschäftsanteile sollte der Annahmenotar vorsorg-
lich um Bestätigung gebeten werden, dass dieser sowohl die Anzeige an das Finanzamt
– Körperschaftsteuerstelle – vornehmen als auch die von ihm zu unterzeichnende und
zu bescheinigende Gesellschafterliste nach Wirksamwerden der Veräußerung/Abtre-
tung an das Handelsregister übersenden werde (Ausnahme: abweichende Regelung in
der Angebotsurkunde).

!

Muster: MA 1 Übersendung Unterlagen Angebotsurkunde durch den den

Vertrag abwickelnden Angebotsnotar an den Notar, der die

Annahmeerklärung eines Grundstücks-/Wohnungseigentums-

kaufvertrages beurkunden wird

in der Anlage überreiche ich die für Sie bestimmte einfache Abschrift der Angebots-
urkunde vom *** zu meiner UR-Nr. ***. Die für *** (Namen Angebotsempfänger ein-

setzen) bestimmte Ausfertigung habe ich diese*** mit gleicher Post zugeleitet.

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass die Annahmeerklärung außer der Auflassung
auch eine Vollmachtsbestätigung zu § *** enthalten muss, ferner ***(bei Annahme
durch den Verkäufer) eine Wiederholung des Löschungsantrages zu § *** sowie Be-
willigung und Antrag hinsichtlich der Auflassungsvormerkung.

Nach Beurkundung der Annahmeerklärung bitte ich, mir hiervon eine komplette Aus-
fertigung zur Vorlage beim Grundbuchamt nach Kaufpreiszahlung, eine auszugsweise
Ausfertigung (ohne Auflassung) zur Vorlage beim Grundbuchamt, die für den Käufer
bestimmte auszugsweise Ausfertigung ohne Auflassung sowie ***eine einfache Ab-
schrift ***für ***den Verwalter und meine Unterlagen zuzuleiten. Ich gehe davon aus,
dass Sie Ihrer gesetzlichen Anzeigepflicht gegenüber dem Finanzamt und dem Gutach-
terausschuss selbst nachkommen werden, so dass hierfür keine Ablichtungen zur Wei-
terleitung benötigt werden.

Auf die gesetzte Annahmefrist (***) weise ich vorsorglich nochmals hin.

***Ihre Kostenrechnung kann mir zur Zahlungsvermittlung zugeleitet werden.

~
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Muster: MA 2 Übersendung Unterlagen Annahmeurkunde durch den

Annahmenotar an den Notar, der das Angebot des Vertrages beurkundet

hat und den Vertrag abwickelt

in der Anlage überreiche ich von der Annahmeurkunde vom *** zu meiner UR-
Nr. ***
1. die für Ihre Unterlagen bestimmte einfache Abschrift,
2. eine komplette Ausfertigung zur Vorlage beim Grundbuchamt,
3. eine auszugsweise Ausfertigung (ohne Auflassung) zur Vorlage beim Grundbuch-
amt,

4. die für den ***Verkäufer ***Käufer bestimmte Ausfertigung ***ohne Auflassung,
5. die einfache Abschrift für ***den Verwalter.

Die für ***den Verkäufer ***den Käufer (den Annehmenden) bestimmte Ausfertigung
habe ich diesem mit gleicher Post zugeleitet.

Meiner gesetzlichen Anzeigepflicht gegenüber dem Finanzamt und dem Gutachteraus-
schuss bin ich nachgekommen, so dass Sie hierfür keine Ablichtungen zur Weiterlei-
tung benötigen.

~

XIII. Anmeldungen zum Handelsregister

→ Gesellschaften mit Handelsregisterbezug, Teil G Rdn 48 ff.

XIV. Anmeldungen zum Partnerschaftsregister

→ Partnerschaftsgesellschaft, Teil P Rdn 1 ff.

XV. Anmeldungen zum Vereinsregister

→ Vereinsregisteranmeldungen, Teil V Rdn 34 ff.

XVI. Annahme des Amtes als Testamentsvollstecker
Übersicht:

1. Allgemeines zur Annahmeerklärung
2. Zuständiges Nachlassgericht
3. Inhalt und Form der Erklärung
4. Einreichung beim Nachlassgericht
5. Nachweis gegenüber dem Grundbuchamt

1. Allgemeines zur Annahmeerklärung

Hat der Erblasser in seiner letztwilligen Verfügung Testamentsvollstreckung angeord-
net (§ 2197 BGB), beginnt dessen Amt mit der Annahme (§ 2202 Abs. 1 BGB).
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Ist die letztwillige Verfügung notariell beurkundet, besteht die Möglichkeit das Tes-
tamentsvollstreckerzeugnis dadurch zu ersetzen, dass der Testamentsvollstrecker das
Amt durch eine Erklärung gegenüber dem Nachlassgericht annimmt und darunter sei-
ne Unterschrift beglaubigt wird. Bei handschriftlichen letztwilligen Verfügungen be-
steht diese Möglichkeit nicht. In den Fällen ist ein Testamentsvollstreckerzeugnis zu
beantragen → Testamentsvollstreckerzeugnis, Teil T Rdn 36.

2. Zuständiges Nachlassgericht

Zuständig für die Entgegennahme der Annahmeerklärung bei bis einschließlich zum

16.8.2015 eingetretenen Sterbefällen ist gem. § 343 Abs. 1 Hs. 1 FamFG a.F. das
Nachlassgericht, in dessen Bezirk der Erblasser zur Zeit des Erbfalls seinenWohnsitz

– mangels eines solchen seinen Aufenthalt – hatte. Hatte ein deutscher Erblasser im
Inland weder Wohnsitz noch Aufenthalt, ist das Amtsgericht Schöneberg in Berlin zu-
ständig (s. § 343 Abs. 2 FamFG a.F.); handelt es sich um einen ausländischen Erblasser,
der zur Zeit des Erbfalls im Inland weder Wohnsitz noch Aufenthalt hatte, ist jedes
Gericht, in dessen Bezirk sich Nachlassgegenstände befinden, für alle Nachlassgegen-
stände zuständig (s. § 343 Abs. 3 FamFG a.F.).

Bei ab dem 17.8.2015 eintretenden Sterbefällen ist zuständiges Gericht gem. § 343
Abs. 1 FamFG neuer Fassung das Gericht, in dessen Bezirk der Erblasser zum Zeit-
punkt seines Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Hatte der Erblasser im Zeit-
punkt seines Todes keinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland, ist das Gericht zustän-
dig, in dessen Bezirk der Erblasser seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt im Inland
hatte (§ 343 Abs. 2 FamFG n.F.). Ist eine Zuständigkeit nach vorstehenden Bestimmun-
gen nicht gegeben, ist das Amtsgericht Schöneberg in Berlin zuständig, wenn der Erb-
lasser Deutscher ist oder sich Nachlassgegenstände im Inland befinden. Das Amts-
gericht Schöneberg in Berlin kann die Sache aus wichtigem Grund an ein anderes
Nachlassgericht verweisen (§ 343 Abs. 3 FamFG n.F.).

3. Inhalt und Form der Annahmeerklärung

■ Inhalt der Annahmeerklärung:

Am *** ist in *** Herr/Frau *** verstorben. Der/Die Verstorbene war deutsche/r

Staatsangehörige/r mit letzten gewöhnlichen Aufenthalt in ***. In dem Testament

vom *** – UR.Nr. *** des Notars *** in *** – das am *** unter dem Aktenzeichen:

*** vom Nachlassgericht des Amtsgerichts *** eröffnet wurde, hat der/die Verstor-

bene Testamentsvollstreckung angeordnet und mich zum Testamentsvollstrecker

benannt.

Ich nehme das Amt des Testamentsvollstreckers an.

Ort, Datum Unterschrift

■ Die Unterschrift unter der Annahmeerklärung bedarf der notariellen Beglaubigung,

(s. → Beglaubigungen, Teil B Rdn 13).
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4. Einreichung beim Nachlassgericht

Die Handhabung der Notariate ist unterschiedlich. Teilweise wird dem Erklärenden
die Urschrift der unterschriftsbeglaubigten Urkunde zur eigenen Einreichung beim
Nachlassgericht ausgehändigt, teilweise wird die Urschrift durch das Notariat an das
Nachlassgericht übersandt.

Erfolgt die Einreichung durch das Notariat, kann das nachfolgende Muster als An-
schreiben verwendet werden. Ist ein auswärtiges Nachlassgericht zuständig, empfiehlt
es sich, die Unterlagen per Einschreiben/Rückschein zu versenden.

!

Muster: MA 3 Antrag an Nachlassgericht bei Annahme des Amtes als

Testamentsvollstrecker

In der Anlage überreiche ich die Urschrift meiner Urkunde vom *** zu meiner UR-
Nr. ***

mit der Bitte,

dem Testamentsvollstrecker die Annahme des Amtes in öffentlicher Form zu
bestätigen und das Siegel beizudrücken.
ODER:
dem Testamentsvollstrecker auf der beigefügten beglaubigten Abschrift der An-
nahmeerklärung zu bescheinigen, dass die Annahmeerklärung beim Nachlass-
gericht eingegangen ist.

Eine Kopie des Bestätigungsschreibens bitte ich an mich zu übersenden.

Den Nachlasswertermittlungsbogen füge ich dem Schreiben bei.

ODER: Den Nachlasswertermittlungsbogen habe ich bei dem Testamentsvollstrecker
angefordert. Sobald dieser eingereicht wurde, leite ich diesen an Sie weiter.

~

5. Nachweis Verfügungsmacht gegenüber dem Grundbuchamt

Im Grundbuchverfahren kann sodann durch die Vorlage einer beglaubigten Abschrift
des Eröffnungsprotokolls zusammen mit der gesiegelten Eingangsbestätigung oder der
Bescheinigung über den Eingang der Annahmeerklärung, die Vertretungsmacht des
Testamentsvollstreckers gem. § 35 Abs. 2 GBO nachgewiesen werden.

(Für Vorstehendes vgl. DNotI-Report 16/2008, OLG Hamm Beschl. v. 10.2.2017, Az:
15 W 482/16, Fassbender/Wittkowski § 4 Rn 1142 ff.)
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